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Die notwendioen Vollz u o s h a n d l u n q e n  mit V e r h a f t e t e n  außerhalb der qe-
J    -  — ■ _   . ■ —

schlossenen Unt e r s uchungshaftansta.lt, wie zum Beispiel zur Teilnahme 
an Ermittlungshandlungen, Transporten, Zuführungen zu medizini
schen Einrichtungen oder zu gerichtlichen Verhandlungen, sind durch 
die damit beauftragten Mitarbeiter der Linie X I V  konsequent zu si
chern , damit die Ziele der Untersuchungshaft gewährleistet, insbe
sondere jegliche Fluchtversuche vorbeugend verhindert werden.

Bei allen Vollzugshandlungen mit Verhafteten in und außerhalb der 
Untersuchungshaftanstalt sind konsequent die Grundsätze der Tren- 
nung Verhafteter ainzuhalten. Bei festgestellten versuchten bzw. 
vollendeten nicht genehmigten Kontaktaufnahmen Verhafteter v e r s c h i e 
dener Verwahrräume oder zu.anderen Personen ist unverzüglich das U n 
tersuchungsorgan zu informieren.

Durch eine entsprechende personelle 
Stellung und die O r g a n i s a t i o n  ihres 
die innere Ordnung und Sicherheit in 
Jederzeit Garantiert werden.-U- - - -     - - - - -

und m a i e r i e l l - t e c h nisc-he Siche.r- 
zweckbestimmten Einsatzes m u В 
der Untersucht! n as Haftanstalt zu

Die allgemeingültigen Grundsätze der Hygiene, des Infektionsschutzes 
sowie des vorbeugenden Gesundheitsschutzes sind entsprechend den g e l 
tenden Rechtsvorschriften du rchzusetze n und es ist zu gewährleisten, 
daß die Verhafteten entsprechend den allgemeinen Rechtsvorschriften 
ständig bei Bedarf medizinisch betreut und behandelt werden.

Auf die Verhafteten ist. Einfluß zu nehmen, daß sie den Anforderungen 
an eine allgemeine Körperhygiene nachkomnen. Es sind die V o r a u s s e t 
zungen dafür zu schaffen, daß Verhaftete mindestens einmal in der 
Woche die Möglichkeit zum Duschen haben.

Dem Verhafteten ist täglich grundsätzlich eine Stunde Aufenthalt im 
Freien zu gewähren.


